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Der Lehrthätigkeit und den wiſſenſchaftlichen Arbeiten eines

Mannes, welcher während eines Zeitraums von 42 Jahren un—

ausgeſetzt akademiſch und literariſch thätig geweſen iſt, einige

Worte der Dankbarkeit und ehrender Erinnerung zu widmen,iſt

die Aufgabe, welcher ich im Nachfolgenden, dem Wunſch der

Redaktion dieſer Zeitſchrift entſprechend, gerne näher trete.

Renaud wirkte als akademiſcher Lehrer in Bern von

1842-1848, in Gießen von 1849-1851, ſodann inHeidel⸗

berg bis zu ſeinem Tode.

Er las in Bern Inſtitutionen des römiſchen Rechts, fran—

zöſiſches Civilrecht, franzöſiſche Staats- und Rechtsgeſchichte,

franzöſiſches Civilprozeßrecht, gemeines deutſches Privatrecht,

Kirchenrecht und einige kleinere Kollegien; er hielt in Gießen

Vorleſungen über deutſches Privatrecht, deutſches Civilprozeßrecht

und franzöſiſches Civilrecht, in Heidelberg über deutſches Privat—

recht (mit Einſchluß des Lehen-, Handels- und Weechſelrechts),

Civilprozeßrecht, franzöſiſches und badiſches Civilrecht und in

den erſten Jahren ſeiner Heidelberger Wirkſamkeit auch über
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Kirchenrecht. Nahezu 10,000 Zuhörer habendieſe Vorleſungen

beſucht.

Renaud's Vorleſungen wurdennicht nurbelegt, ſondern

auch beſucht, denn Renaud wareiner derhervorragendſten

akademiſchen Lehrer der deutſchen Univerſitäten. Er hatte „von

jeher die Ueberzeugung, daß nur ein freier, zuſammenhängender

Vortrag die Studirenden zu feſſeln und anzuregen vermag“ (aus

der Vorrede zu ſeinem Lehrbuch des gemeinen deutſchen Pribat⸗

rechts 1848 und wiederholt in der Vorrede zur 1. Auflage des

Civilprozeßrechts 1866).

Mit der vollkommenſten und gewiſſenhafteſten Durcharbei—

tung des Lehrſtoffs verband er die Meiſterſchaft des mündlichen,

auf die Auffaſſungskraft des Studirenden ſorgfältig berechneten

Vortrags, und mit jedem Semeſter bewährte dieſe Meiſterſchaft

immer von Neuem ihre Anziehungskraft. Er gehörte zu den

Männern, welche den RufderHeidelberger juriſtiſchen Fakultät

als einer Vereinigung der hervorragendſtene Lehrer

für lange Zeit befeſtigten.

Die akademiſche Lehrthätigkeit war für ein Lebens⸗

element. Trotz einer ausgedehntenliterariſchen Thätigkeit ſtand

ſie im Vordergrund ſeines Denkens und Schaffens. Seine

Vorträge waren darauf berechnet, die Jünger der Rechtswiſſen—

ſchaft für die Materie, welche er vortrug, zu intereſſiren, ſie im

vollen Umfangindieſelbe einzuführen und ſie für den künftigen

Lebensberuf vorzubereiten. Er unterſchied dabei genau zwiſchen

dem Material, welches in Vorleſungen und demjenigen, welches

in Seminare gehört. Die ungewöhnliche Lebendigkeit und An—

ſchaulichkeit ſeines Vortrags feſſelte die Zuhörer, die vom Anfang

des Semeſters bis zum äußerſten Ende dauernde Unermüdlichkeit

des Lehrers wirkte anſpornend auf die Schüler.

Wer möchte im Einzelnen darlegen, welche eigenthümliche

Vorzüge ein akademiſcher Vortrag beſitzen muß, damit er die

Zuhörer feſſele? Wie ſelten finden ſich alle jene Vorzüge ver—

einigt, durch deren Vereinigung allein ein Univerſitätsprofeſſor

nachhaltig bedeutenden Lehrerfolg zu erzielen vermag! Er muß
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gleichzeitig ein bedeutender Gelehrter, ein großer Lehrer und

Redner ſein: und Renaud vereinigte dieſe Eigenſchaften.

In ſeinen wiſſenſchaftlichen Arbeiten war Renaud be—

ſtrebt, nicht nur für den kleinen Kreis der Gelehrten, ſondern

für den weiteren Kreis derjuriſtiſchen Berufsgenoſſen zu ſchreiben

und er ſelbſt hat dies wiederholt betont (ſ. Vorrede zur 1. Auf⸗

lage des Civilprozeßrechts), wie denn dieſes Beſtreben auch in

der Technik einzelner Monographiendeutlich hervortritt.

Obwohl Renaud denerſten Band eines Lehrbuchs des

gemeinen deutſchen Privatrechts, ein Lehrbuch des Wechſelrechts

und des Civilprozeßrechts geſchrieben hat, ſo war er doch mit

größerer Vorliebe den monographiſchen Arbeiten zugethan. Dieſe

Monographienerſtrecken ſich auf die verſchiedenſten Materien des

deutſchen Privatrechts, des franzöſiſchen Civilrechts, des Civil—

prozeßrechts, des Handels⸗ und Wechſelrechts. Aus denerſten

Jahren ſeinerſchriftſtelleriſchen Thätigkeit beſitzen wir auch zwei

Abhandlungen, welche ſeine Vertrautheit mit dem römiſchen Rechte

bekunden.
Renaud beherrſchte insbeſondere den Quellenkreis des

deutſchen Privatrechts im weiten Umfang; ſchon in ſeinen frühe—

ſten Arbeiten verwerthete er ſeine genaue Kenntniß auch der alt—

ſchweizeriſchen Kantonalrechte und der altfranzöſiſchen Rechts—

quellen für ſeine Forſchungen auf dem Gebiet des deutſchen

Privatrechts.

Aber die rechtsgeſchichtlichen Forſchungen waren ihm nie—

mals Selbſtzweck. Seiner ganzen Veranlagung nach war er

Dogmatiker. Das umfangreiche Material, welches in den Par—

tikulargeſetzgebungen der deutſchen Staaten, in den Urtheilsſprüchen

der oberſten Gerichtshöfe, ſowie nicht minder in denſchweize—

riſchen Kantonalgeſetzgebungen, in der Theorie, Praxis und Ge—

ſetzgebung Frankreichs niedergelegt iſt, wußte er mit außerordent—
lichem Geſchick in ſeinen Arbeiten zu benutzen und dabeihatte

er lebhafte Fühlung mit der Praxis des Verkehrslebens.

Die unendliche Fülle der Einzelerſcheinungen des praktiſchen

Lebens unter die richtigen dogmatiſchen Geſichtspunkte zu grup—

piren, gewährte ihm eine beſondere Befriedigung. Mit unermüd—
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lichem Fleiß widmete er ſich dieſer Aufgabe. Inſeinen zahl—

reichen Werken iſt nichts von jener vornehmen Abgeſchloſſenheit

bemerkbar, in welcher er perſönlich der Menge gegenüberſich

verhielt. In ihnenſpricht er vielmehr mitdemſtets erſichtlichen

Beſtreben nach äußerſter Klarheit und Ueberſichtlichkeit auch zu

den praktiſchen Berufsgenoſſen. Und eben deshalb ſind ſeine
großen Monographien raſch in die Kreiſe der Praktiker einge—

drungen undvonihnen geſchätzt. Der Wiſſenſchaft führte er in

Folge ſeiner Kenntniß dervielgeſtaltigen Praxis neue Probleme

der Forſchung zu und auf die Praxis, namentlich des Wechſel—

rechts und des Handelsgeſellſchaftsrechts, übte er einen bemerkens—

werthen Einfluß.

Die Bedeutung Renaud's als Dogmatiker läßt ſich am—

kürzeſten in einem Bild veranſchaulichen. Wir haben Baumeiſter,

deren Talent in der Herſtellung von Grundriſſen der zuerrich—

tenden Gebäude ſich bewährt, während andere in dem ungemein

ſorgfältigen Ausbau eines Gebäudes ihre Kraft zeigen. So be—

ſitzen wir auch Dogmatiker, welche vorzugsweiſe der Reviſion der

Grundbegriffe des Rechts ſich widmen, vielfach mit unzulänglicher

Befähigung, und andere, welche dem inneren Ausbauderein—

zelnen Rechtsinſtitute ſich zuwenden. Zu den hervorragenden

juriſtiſchen Baumeiſtern der letztgenannten Richtung gehört Re—

naud undgerade dadurch hat er aufdie Rechtspraxis, welcher

die Unterſuchungen über die Grundbegriffe des Rechts nicht un—
mittelbar nahe treten, erheblichen Einfluß gewonnen.

Wir geben unten ) eine im Weſentlichen vollſtändige Ge—

1) J. Schriften während der Lehrthätigkeit in Bern:

1843. La mort civile en France, par suite de condamnations

judiciaires, son origine et son développement. Paris,

chez Mausut fils. (168 S.) (Geſchrieben im Auguſt 1842

von Renaud als Agrégé à l'université de Berne.]
1848. ZurLehre vom Näherrechte, insbeſondere von der Erbloſung

nach gemeinem Rechte. (Zeitſchrift für deutſches Recht und

deutſche Rechtswiſſenſchaft Bd. VIII.)

1845. Die Gemeindenutzungen, insbeſondere die Realgemeinderechte,

in ihrer geſchichtlichen Entwicklung und rechtlichen Natur
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ſammtüberſicht über die literariſche Thätigkeit Renaud's und

glauben, daß dieſe Ueberſicht für ſein bedeutendes Wollen und

Können ein beſſeres Zeugniß gibt, als es in Worten ausgeſtellt

zu werden vermöchte. Eserhellt aus ihr, wie dasletzte Jahr—

1845.

1846.
1846.

1846.

1846.

1847.

1847.

1847.

1848.

betrachtet, mit vorzüglicher Berückſichtigung der ſchweizer.
Verhältniſſe. (Zeitſchrift für deutſches Recht und deutſche
Rechtswiſſenſchaft Bd. IX S. 1-100.)

Die ſranzöſiſche Rechtsregel „en fait de meubles la

possession vaut titre“* aus ihrer germaniſchen Grundlage
exläutert. (Kritiſche Zeitſchr. für Rechtswiſſenſchaft und

Geſetzgebung des Auslandes Bd. XVII S. 137-172, S. 212

bis 232.
Beitrag zur Theorie der Reallaſten. Stuttgart 1846.

Zur Lehre vom Einfluß des Irrthums in der Sache auf

die Giltigkeit der Kaufverträge mit Rückſicht auf v. Sa—

vigny, der „error in substantia“. (Archiv. fürcivil.

Praxis Bd. XXVIII S. 247—274).

ZurLehre von der Rückforderungeiner irrthümlich bezahlten

Nichtſchuld, nach römiſchem Recht mit Rückſicht auf die

neueren Geſetzgebungen. (Archiv für civil. Praxis Bd. XXIX

S. 147- 181, 428-454).

De historia iuris Tugiensium huiusque fontibus manu

scriptis. Bernae 1846. (Akadem. Programm.)

Beiträge zur Staats- und Rechtsgeſchichte des Kantons Zug,

insbeſondere zur Kenntniß des ungedruckten Zuger'ſchen

Stadt- und Amtsrechts vom Jahre 1566. Pforzheim. (Als

erſtes Heft einer Reihe von „Beiträgen zur Staats- und

Rechtsgeſchichte der ſchweiz. Kantone. Das Heftblieb ohne

Fortſetzung. Es iſt eine Umarbeitung, nicht etwa eine

Ueberſetzung des erwähnten akadem. Programms).

Die franzöſiſche Rechtsregel: „De mort saisit le vif“ aus

ihrer germaniſchen Grundlage und dem droit coutumier

erläutert. (Krit. Zeitſchr. für Rechtswiſſenſchaft und Ge—

ſetzgebung des Auslandes Bd. XIX S. 99-137, 279-805,
375—412; Bd. XXIIS48] S. 580-88.)
Die Einführung der Geſchwornengerichte im Kanton Waadt

durch das Geſetz vom 831. Januar 1846. (Ibid. Bd. XIX

S. 178-204)
Lehrbuch des gemeinen deutſchen Privatrechts. 1. Band.

Pſorzheim.
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zehnt ſeines Lebens vorzugsweiſe der Fertigſtellung jener großen

Monographien über das Handelsgeſellſchaftsrecht gewidmet war,

II. Die Ueberſiedlung nach Gießen und Heidelberg mag die

Pauſe in denliterariſchen Arbeiten veranlaßt haben. Es

18653.

1854.

1854.

1855.

1856.

1856.

1857.
1857.

1857.

1857.

1858.

1859.

1859.

erſchienen ſodann:

Beitrag zur Lehre der Obligationen auf den Inhaber.

(Zeitſchr. für deutſches Recht und deutſche Rechtswiſſenſch.

Bd. XIV S. 315-366).

Lehrbuch des allgemeinen deutſchen Wechſelrechts. Gießen,

J. Ricker'ſche Buchhandlung. (2. Aufl. 1857, 3. Aufl.

1868. Italieniſche Ueberſetzung 1874.

Zur Lehre von den Erbverträgen. (Magazin fürbadiſche

Rechtspflege und Verwaltung Bd. J S. 177-211, 398

bis 411. Renaud war Mitherausgeber des Magazins.)

Kritik des Entwurfs einer ſchweizeriſchen Wechſelordnung.

Erlangen 18855.

Ueber den Entwurfeiner ſchweizeriſchen Wechſelordnung.

(Kritiſche Ueberſchau der deutſchen Geſetzgebung und Rechts—

wiſſenſchaft Bd. IV S. 3883865).
Ueber Verträge zu Gunſten Dritter. (Magazin für bad.

Rechtspflege und Verwaltung Bd.II.

De origine iur. civ. Franco-Gallici. (Heidelberg.)
ZurLehre vonderſtillſchweigenden Entſtehung der Dienſt⸗

barkeilen. (Magazin für bad. Rechtspflege und Verwaltung

Bd. IUl S. 98117.)
ZurLehre, ob die für ſich beſtehende Acceptationserklärung

eines Nichtbezogenen auf einem nicht nothleidenden Wechſel

eine wechſelrechtliche Verbindlichkeitbegründet. (Ibid. Bd. III

S. 378383).
Zur Theorie der Obligationen auf den Inhaber. (Krit.

Ueberſchau der deutſchen Geſetzgebung und Rechtswiſſenſch.

Bd. V S. 396-421.)

ZurLiteratur der Inhaberpapiere. (Goldſchmidt's Zeitſchr.

für das geſ. Handelsrecht Bd. J S. 461-476.)

Der Einfluß des Konkurſes auf die Wechſelrechtsverhält⸗

niſſe. (Archiv für deutſches Wechſelrecht und Handelsrecht,
herausgegeben von Siebenhaar und Tauchnitz, Bd. VIII

S. 2773885.)

Dasrichterliche Moderationsrecht hinſichtlich der Zahl der

vorgeſchlagenen Zeugen im Civilprozeß. (Archiv fürcivil.

Praxis Bd. XXXXII S. 801-311.)
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durch welche er ſich, wenn auch die bezüglichen Geſetzgebungen
wechſeln, ein dauerndes Denkmalgeſetzt hat.

1859.

1860.

1860.

1861.

1861.

1861.

1861.

1863.

1864.

1867.

1868.

1869.

1872.

Die Befugniß der Gläubiger, die Rechte und Klagen ihres

Schuldners geltend zu machen, nach franzöſiſchem und

badiſchem Rechte. (Magazin für bad. Rechtspflege und Ver—

waltung Bd. IV S. 408-451.)

Zur Lehre vom ſogenannten Manifeſtationseid. (Archiv

für praktiſche Rechtswiſſenſch. Bd. VIII S. 110-147.)

Zur Lehre vom Glaubenseid. (Archiv für civil. Praxis

Bd. XXXXIII S. 139-211. Vondieſem Bandeaniſt

Renaud Mitherausgeber des Archivs.)

Die Stellvertretung beim Gebrauch des Eides als civil—

prozeſſualiſchen Beweismittels. (Linde's Zeitſchr. für Civil⸗

recht und Prozeß, N. F., Bd. XVIII S. 1-26, 161- 192).

Ueber den Satz „publicum instrumentum non opus habet
recognitionis“ unddieeidliche Diffeſſion öffentlicher Ur⸗
kunden. (Ibid. S. 321-354).

Zur Lehre vom Vorkaufsrecht. (Magagin für bad. Rechts—

pflege und Verwaltung Bd. VS. 394-406).

Die Gemeinſchaftlichkeit der Beweisurkunden und Zeugen.

(Archiv für civil. Praxis Bdo. XXXXIV S. 147—174).

Zur Lehre von der Bereicherungsklage des Art. 83 der

Deutſchen Wechſelordnung. (Archiv für civil. Praxis

Bd. XXXXVI S. 859-381, Bd. XXXXVII (1864) S. 1
bis 25).

ZurLehre von dentraſſirt eigenen Wechſeln ohne distantis

loci. (Goldſchmidt's Zeitſchr. für das geſ. Handelsrecht
Bd. VII S. 387-405.)

Lehrbuch des gemeinen deutſchen Civilprozeßrechts mit Rück⸗

ſicht auf die neueren Civilprozeßgeſetzgebungen. Leipzig und
Heidelberg, C. F. Winter'ſche Verlagshandlung. (2. Aufl.

—1873).

Die Klage des Aktionärs gegen die Mitglieder des Vor—
ſtandes und Aufſichtsraths der Aktiengeſellſchaft. (Zeitſchr.

für das geſ. Handelsrecht Bd. XII S. 1-33)

Zur Lehre von der Forkſetzung einer auf beſtimmte Zeit

errichteten Aktiengeſellſchaftund den Wirkungeneines rechts⸗

widrig gefaßten Verlängerungsbeſchluſſes. (Ibid. Bd. XIII

S. 141-166.)

Zur Lehre von den letztwilligen Verfügungen zu gemein—
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Als Vertreter der Univerſität Heidelberg in den Jahren

1873—1879 Mitglied der erſten badiſchen Kammer hat Re—

naud herborragenden Antheil an dengeſetzgeberiſchen Arbeiten

genommen. Erfungirte als Berichterſtatter für den Geſetzes⸗

entwurf, betreffend die Reviſion der Staatsberfaſſung, für den

Entwurf, beſondere Beſtimmungen über, Verfaſſung und Ver—

waltung der Stadtgemeinden betreffend. Der Kommiſſionsbericht

über den Entwurf eines Geſetzes, betreffend die Benützung und

Inſtandhaltung der Gewäſſer iſt geradezu ſeinen wiſſenſchaftlichen

Arbeiten anzureihen. Vielfach undlebhaft betheiligte er ſich an

den Berathungen der Kammer. Wir geben daher unten auch

eine Ueberſicht über ſeine parlamentariſche Thätigkeit.)

nützigen Zwecken. (Puchelt's Zeitſchr. für franzöſ. Civil—

vecht BoS. 8121

1872. Ueber Handelsgeſellſchaften. (Rektoratsrede.)

1873. Das Recht der Attiengeſellſchaften. Leipzig, Verlag von

Tauchnitz. (2. Aufl., 1875.)

1876. Zur Lehre von der Reduktion des Grundkapitals der Aktien—

geſellſchaft. Die Verminderung des Nominalbetrags der

Aktien und die Verminderung der Aktienzahl. (Grünhut's
Zeitſchr. für Privat⸗ und öffentl. Recht Bd. III S. 633-648).

1881. Das Recht der Kommanditgeſellſchaften. Leipzig, Verlag

von Tauchnitz.

1882. Vondergerichtlichen Zuſtändigkeit. (Zeitſchr. für deutſchen

Civilprozeß Bd. V S. 12656)

1888. Kritik des Entwurfs einer Wechſelordnung des ruſſiſchen

Reichs. (Buſch's Archiv Bd. XXXIII S.1.)

1888. Zur Lehre von der Erhebung des Proteſts Mangels Zah—

lung. (Ibid. S. 291, ibid. Bd. XXXXVI S. 41-49).

1884. Der Entwurfeines Reichsgeſetzes, betr. die Kommanditgeſell⸗

ſchaften auf Aktien und die Altiengeſellſchaften. (bid.

Bd. XXXXV S. 1-62, 169 -228, 269 -316).

1885. DasRecht derſtillen Geſellſchaft und die Vereinigung zu

einzelnen Handelsgeſchäften für gemeinſchaftliche Rechnung,

herausgeg. und ergänzt von Dr. Paul Laband, Heidel—

berg, Karl Winter's Buchhandlung.

1) S. Kommiſſionsbericht, betreffend die Reviſion der Staatsverfaſſung

als Beil.Nr. 209 zum Protokoll der 8. Sitzung der 1. badiſchen

Kammer vom 7. Februar 1874, Beilagenh. S. 128—-184. Kom—
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Renaudbeſaß nicht ein leicht zugängliches Weſen. Er

verblieb dem Fremden gegenüber ſchweigſam und reſerbirt. Aber

miſſionsbericht, den Entwurf eines Geſetzes, beſ. Beſtimmungen

über Verfaſſung und Verwaltung der Stadtgemeinden betr. als

Beil.Nr. 279 zum Prot. der 15. Sitzung vom 17. Mai 1874,

Beilagenh. S. 240-268. Kommiſſionsbericht betr. den Entwurf

eines Geſetzes über Benutzung und Inſtandhaltung der Gewäſſer,

Beil.⸗-Nr. 204 zum Protokoll der 19. Sitzung vom 7. Juli 1876,

Beilagenh. S. 832382. Erbetheiligte ſich an der Debatte bei

der Berathung des Entwurfs, betr. die öffentlichen Mahnungen

bei der Bereinigung der Grund⸗ und Pfandbücher, Sitzung vom

283. Dezember 1873, Prot. S. 28 ff.; Sitzung vom 24. Januar

1874, Protokoll S. 50 ff.; bei dem Entwurf, die Diäten und

Reiſekoſten der Landtagsabgeordneten betr.. Sitzung vom 21. Ja⸗

nuar 1874, Prot. S. 60; betr. Entwurf einer allgem. Geſchäfts⸗

ordnung, Sitzung vom 81. Januar 1874, Prot. S. 64 ff.; bei

dem Entwurf, betr. die Reviſion der Staatsverfaſſung, Sitzung

vom 7. Februar 1874, Prot. S. 71 ff.; bei dem Entwurf, betr.

Abanderungdes Kirchengeſetzes vom 9. Oktober 1860, Sitzung vom

12. Februar 1874, Prot. S. 110; betr. das außerordentl. Budget

des Miniſteriums des Innern, Sitzung vom 18. Februar 1874,

Prot. S. 117; betr. beſondere Beſtimmungen über Verfaſſung und

Verwaltung der Stadtgemeinden, Sitzung vom 27. Mai1874,

Prot. S. 145 ff.; betr. die Rechtsverhältniſſe der Altkatholiken,

Sitzung vom 2. Juni 1874, Prot. S. 159; betr. die Einführung
einer allgem. Einkommenſteuer, Sitzung vom 22. Juni 1874, Prot.

S. 198 ff.; den Adreßentwurf betr. Sitzung vom 27. November

1875, Prot. S. 8 ff.; betr. das Einführungsgeſetz zum Vollzug

des Reichsgeſetzes vom 6. Februar 1875 über Beurkundung des

Perſonenſtandes und der Eheſchließung, Sitzung vom 6. Dezember

1875 S.28ff.; betr. die dienſtlichen Verhältniſſe der Angeſtellten

der Civilſtaatsverwaltung, Sitzung vom 7. April 1876, Prot.

S. 66 ff., und vom 13. Mai 1876, S. 80ff.; betr. Budget des

Miniſteriums des Innern, Sitzung vom 18. Mai 1876, Prot.

S. 78 ff.; betr. Aenderung einiger Beſtimmungen des Geſetzes vom
8. März 1868 über den Elementarunterricht, Sitzung vom 18. Juni

1876, Prot. S. 120, und vom 1. Juli 1876, Prot. S. 138; betr.

die Aufbeſſerung gering beſoldeter Kirchendiener aus Staatsmitteln,
Sitzung vom 5. Juli 1876, Prot. S. 144; betr. Benutzung und

Inſtandhaltung der Gewäſſer, Sitzung vom 7. Juli 1876, Prot.

S. 154; als Berichterſtatter der Adreßkommiſſion, Sitzung vom
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den Freunden warerein treuer Freund, ſtets bereit, mit Rath

und That ihnen zur Seite zu ſtehen. Im Freundeskreis ent—

faltete er ſeine ganze Liebenswürdigkeit und ſeinegeſellſchaftlichen
Talente.

Und ſo bewahren wir ihm als Lehrer, Gelehrten und Menſch

ein treues Andenken.

29. November 1877; betr. Abänderung von Beſtimmungen der

Geſetze über die Verwaltung der freiwilligen Gerichtsbarkeit und

das Notariat, Sitzung vom 26. Januar 1878, Prot. S. 89ff.;

Budget des Miniſteriums des Innern, Unterrichtsweſen, Sitzung

vom 4. Februar 1878, Prot. S. 54ff.; betr. die Handelskammern,

Sitzung vom 19. November 1878, Prot. S. 77 ff.; betr. die Ein⸗

führung der Reichsjuſtizgeſetzeim Großherzogthum Baden, Sitzung

vom 31. Januar 1879, Prot. S. 148 ff., S. 1853ff.; betr. die

Beſoldungen der Richter, Sitzung vom 17. Februar 1879, Prot.
S. 192 ff. — S,auch die Gedächtnißrede von Geh.Rath Dr.

Schulze, Sitzung vom 9. Juni 1884. Prot. S. 155.


